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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Der Quartiergestaltungsplan Äussere Lorzenallmend wurde Ende 2017 durch den Stadtrat be-

schlossen. Im Quartiergestaltungsplan und im dazugehörigen Verkehrsbericht wurde die Er-

schliessung inkl. Ausbaustandard der durchgehenden Chollerstrasse definiert. Dabei handelt es 

sich um ein Zielbild, welches langfristig entstehen soll. Der Kanton, die Gemeinde Steinhausen 

und die betroffenen Eigentümer haben zum QGP Stellung bezogen.  

1.2 Aufgabe 

In einem nächsten Schritt soll für die durchgehende Chollerstrasse ein Betriebs- und Gestaltungs-

konzept erarbeitet werden. Folgende Fragestellungen sollen vertieft werden: 

- Querschnittsaufbau 

- Abschnittsbildung und Knotengeometrie bezüglich Durchfahrtswiderstand und Leistungsfähig-

keit 

- Bushaltestellen 

- Anlieferung, Parkierung 

- Umgebungsgestaltung (grün) 

- Unterführung 

- Beleuchtung 

1.3 Vorgehen 

Grundlagen / Darstellung Ist-Zustand 

Der QGP stellt ein langfristiges Zielbild dar. In einem ersten Schritt ist das Ergebnis in eine aktu-

elle Plangrundlage zu überführen. Die Plangrundlage ist mit dem heutigen Bestand zu ergänzen 

(Bäume, Parkierung, Zu- und Wegfahrten, Eingänge, bestehende Markierungen usw.). Mit der 

Überführung der Planung QGP entsteht ein erstes Ergebnis bezüglich der notwendigen Anpassun-

gen. 

 

Querschnittsaufbau / Tempo-Regime 

Der Querschnittsaufbau mit Mehrzweckstreifen wurde im QGP definiert. Dieser ist nun definitiv 

festzulegen. Dazu werden nochmals verschiedene Querschnitte entworfen und gegenübergestellt. 

Der notwendige Raum für alle Verkehrsarten unter Berücksichtigung der Geschwindigkeiten ist 

festzulegen. Der Querschnittsaufbau hat auch Auswirkungen auf den Verkehrsablauf 
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(Vorsortierungen, Parkierung, Anlieferung, Fussgängerquerungen). Die Querschnitte sind zu be-

werten. Damit soll der Querschnittsaufbau definitiv festgelegt werden. 

 

Abschnittsbildung / erster Entwurf / Varianten 

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept wird im Entwurf erstellt. Dabei ist auch festzulegen, ob eine 

Abschnittsbildung möglich ist. Je nachdem wird in dieser Phase noch in Varianten gearbeitet, 

möglicherweise für Teilabschnitte. Wir gehen davon, dass nicht mehr als 3 Varianten erstellt wer-

den müssen.  

 

Unterführung 

Die Unterführung für den Langsamverkehr ist ein wichtiger Bestandteil des Vorhabens. Diese ist 

in Varianten zu entwickeln und zu dimensionieren. Die Verknüpfung mit der Chollerstrasse ist auf-

zuzeigen. 

 

Input Projektbeteiligte / Überarbeitung 

Der QGP wurde durch MLZD und Nipkow Landschaftsarchitekten erarbeitet. Durch das BGK sind 

mögliche Schnittstellen / Konflikte mit den Beteiligten zu entwickeln. Dies soll in einer möglichst 

frühen Phase erfolgen. 

Weitere Beteiligte sind das AÖV und bezüglich der Veloführung das kantonale Tiefbauamt. Auch 

hier sind erste Prüfungen und die Koordination notwendig. Im Weiteren betrifft die durchgehende 

Chollerstrasse auch das Gemeindegebiet Steinhausen. 

Nach dieser Phase soll der Entwurf des BGK unter Berücksichtigung der Direktbeteiligten vorlie-

gen. 

 

Anschlüsse Kantonsstrasse / Modelleinsatz 

Die Verkehrsbelastungen sind im Rahmen des QGP mit dem Verkehrsmodell berechnet worden. 

Zwischenzeitlich ist der Kanton im Besitze eines neuen kantonalen Verkehrsmodells. In Absprache 

mit dem Kanton sollen die getätigten Berechnungen mit dem neuen Modell aktualisiert werden. 

Mögliche Umlagerungen vom übergeordneten Strassennetz zur Chollerstrasse sind zu quantifizie-

ren. In diesem Zusammenhang sind die Auswirkungen auf die Anschlüsse des Kantonsstrassennet-

zes und auf den Knoten Sumpfstrasse / Chollerstrasse vertieft zu untersuchen und mögliche 

Handlungsoptionen mit dem Kanton festzulegen. Diese Untersuchungen erfolgen auch in Zusam-

menhang mit dem Verkehrsgutachten zu den Bebauungsplänen, welches separat vorliegt. 

 

 

 

 



TEAMverkehr.zug 
 
 
 

 
 
 

Betriebs- und Gestaltungskonzept Chollerstrasse, Zug         3 

Vernehmlassung 

Bei den involvierten Parteien werden Stellungnahmen abgeholt. Diese werden ausgewertet. Das 

Ergebnis dient als Grundlage für das Vorprojekt. 

 

Überarbeitung BGK 

Aufgrund der Ergebnisse aus der Vernehmlassung wurde das Betriebs- und Gestaltungskonzept 

(Bericht und Plan) überarbeitet. Die Anpassungen und der Umgang mit den Stellungnahmen kön-

nen in der Tabelle im Anhang B nachverfolgt werden. 

 

Überarbeitung BGK im Rahmen der Erstellung der Bebauungspläne 

Im Rahmen der Erarbeitung der Bebauungspläne wurde das BGK nochmals überarbeitet. Dazu 

gehören insbesondere die neu geplanten Bäume entlang der Chollerstrasse und die Retention im 

Strassenraum. 

1.4 Grundlagen 

(1) Art. 109 Abs. 4 der Signalisationsverordnung (SSV), Schweizerische Bundesrat, 5.9.1979 

(Stand 15.1.2017) 

(2) VSS-Norm 640 060, Leichter Zweiradverkehr – Grundlagen, Schweizerischer Verband der 

Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, November 1994 

(3) VSS-Norm 640 064, Führung des leichten Zweiradverkehrs auf Strassen mit öffentlichem Ver-

kehr, Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, Dezember 2000  

(4) VSS-Norm 40 201, Geometrisches Normalprofil, Schweizerischer Verband der Strassen- und 

Verkehrsfachleute VSS, März 2019 

(5) VSS-Norm 40 212, Entwurf des Strassenraumes, Gestaltungselemente, Schweizerischer Ver-

band der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, März 2019 

(6) VSS-Norm 40 213, Entwurf des Strassenraumes, Verkehrsberuhigungselemente, Schweizeri-

scher Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, März 2019 

(7) VSS-Norm 40 215, Entwurf des Strassenraumes, Mehrzweckstreifen, Schweizerischer Ver-

band der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, März 2019 

(8) VSS-Norm 40 246a, Querungen für den Fussgänger- und leichten Zweiradverkehr, Unterfüh-

rungen, Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, März 2019 

(9) VSS-Norm 40 273a, Knoten – Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene, Schweizerischer Ver-

band der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, März 2019 

(10) VSS-Norm 40 281, Parkieren – Angebot an Parkfeldern für Personenwagen, Schweizerischer 

Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, März 2019 

(11) Wegleitung Unterflurcontainer (UFC) für Hauskehricht, zeba – Zweckverband der Zuger 
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Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen 

(12) Grundlagen für die Dimensionierung von sicheren Veloverkehrsanlagen – Forschungsprojekt 

VSS, Bundesamt für Strassen, August 2016 
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2 Analyse / Abschnittsbildung 

2.1 Strassennetz 

In der folgenden Abbildung ist das Strassennetz mit den zu erwartenden Verkehrsbelastungen 

dargestellt. Die Chollerstrasse ist als Sammelstrasse typisiert und die Sumpfstrasse als Erschlies-

sungsstrasse mündet in diese ein. Die Verkehrsbelastungen variieren je nach Abschnitt. Der jewei-

lige Abschnitt zu Beginn der Chollerstrasse ist relativ stark belastet. Der Abschnitt zwischen 

Sumpfstrasse und Steinhauserstrasse ist tiefer belastet und entspricht der Belastbarkeit einer 

Quartiersammelstrasse. Die Verkehrsmengen sind dem Verkehrsgutachten zu den Bebauungsplä-

nen übernommen worden. 

 

 

Abbildung 1: Strassennetz mit den prognostizierten Verkehrsbelastungen 2040 (DTV durchschnittlicher Ta-

gesverkehr, ASP Abendspitzenstundenverkehr 17:00-18:00 Uhr) 
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2.2 Nutzungen 

Auf dem ersten Abschnitt der Chollerstrasse, von der Chamerstrasse her, befinden sich sehr un-

terschiedliche Nutzungen wie ein Autohändler, Produktion von Fruchtbränden, Büroflächen, eine 

Speditionsfirma, Tankstelle mit Shop und ein Hotel. Mit dem Quartiergestaltungsplan ist diese Mi-

schung, aber auch ein Anteil Verkauf möglich.  

Von der Steinhauserstrasse her sind es heute hauptsächlich Arbeitsnutzungen. Unter anderem 

befindet sich die WWZ mit ihrem Hauptsitz im Gebiet. Zukünftig sind gemäss Quartiergestal-

tungsplan auch Wohnnutzungen auf dem Abschnitt möglich. Im Gegensatz dazu ist der einseitige 

Abschnitt auf dem Gemeindegebiet Steinhausen nicht Bestandteil des Quartiergestaltungsplans. 

Der mittlere Abschnitt ist weder überbaut, noch erschlossen. Somit müssen bei einem Neubau die 

Inhalte des Quartiergestaltungsplans, bzw. der Bebauungspläne umgesetzt werden. Dabei han-

delt es sich auch um einen Anteil Wohnnutzungen. 

 

 

Abbildung 2: Nutzungen 
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2.3 Abschnittsbildung 

Im Rahmen des Quartiergestaltungsplans wurde ein durchgehender Querschnittsaufbau gewählt. 

Die städtebaulichen Prinzipien bezüglich Bebauung, Landschaft und Verkehr sind festgelegt wor-

den. Die Chollerstrasse soll mit einem Mehrzweckstreifen erstellt werden. Damit wird eine hohe 

Flexibilität bezüglich Verkehrsablauf und Führung des Velo- /Fussverkehrs sichergestellt. 

 

 

Abbildung 3: Abschnittsbildung, Szenario 0 

Die 900m lange Strecke muss nun im BGK vertieft werden. Es muss aufgezeigt werden, wie Ab-

schnitte gebildet werden können und wo eine Verzahnung mit der Bebauung möglich ist. Andern-

falls ist zu erwarten, dass die angestrebte Verträglichkeit nicht erreicht wird, was bezüglich des 

Geschwindigkeitsverhaltens und der Verkehrssicherheit negativ ist. 
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Szenario 1 

Im Szenario 1 werden zwei Eingangsabschnitte definiert. Einerseits handelt es sich um die Que-

rung Chammer Veloweg und der Knoten Sumpfstrasse. Im Grundsatz eignet sich die Einmündung 

Sumpfstrasse zur Abschnittsbildung. Der sich fortsetzende Abschnitt in Richtung Chamerstrasse 

wird sich wahrscheinlich kurz- / mittelfristig kaum gross verändern, dies unter anderem, weil es 

ein Teilabschnitt auf Gemeindegebiet Steinhausen ist.  

 

 

Abbildung 4: Abschnittbildung, Szenario 1 

Szenario 2 

Im Szenario 2 erfolgt die Verzahnung mit der Umgebung. Auf einem Teilabschnitt ist ein Platz vor-

gesehen. Mit dem Platz zur Strasse hin und den geplanten Erdgeschossnutzungen ist vermehrt mit 

Publikumsverkehr zu rechnen. Vor diesem Hintergrund kann hier mit der Chollerstrasse reagiert 

werden und der Platz mit der Chollerstrasse verzahnt werden. 

 

 
Abbildung 5: Abschnittbildung, Szenario 2   
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Szenario 3 

Der Übergangsbereich von der Steinhauserstrasse her wird im Szenario 3 weiter verkleinert. Fol-

gende Aspekte begründen diese Einteilung: Mit dem Quartiergestaltungsplan ist am heutige Ende 

der Chollerstrasse eine Querung geplant. Im Weiteren sind auch die bestehenden, bzw. die ge-

planten Bauten ausschlaggebend. So ist auch der Übergangsbereich nicht auf dem Teilabschnitt 

der Gemeinde Steinhausen. Mit der Einmündung Sumpfstrasse / Chollerstrasse ist zudem weiter-

hin eine Abschnittsbildung vorhanden. 

 

 

Abbildung 6: Abschnittbildung, Szenario 3 
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3 Querschnitte 

Im Rahmen des BGK sind verschiedene Querschnitte entwickelt worden. Diese dienen als Grund-

lage für das BGK und können je nach Abschnitt gemäss den Szenarien umgesetzt werden. 

3.1 Ausgangslage, Variante 0 

Der folgende Querschnitt wurde im Rahmen des Quartiergestaltungsplans QGP entwickelt. Der 

Fahrbereich beträgt 3.00m und den Velofahrern steht ein 1.50m breiter Velostreifen zur Verfü-

gung. Der Mehrzweckstreifen ist 2.00m breit und der Strassenabstand beträgt 6.00m.  

Ursprünglich im QGP waren keine Bäume entlang der Chollerstrasse vorgesehen. Aufgrund des 

Mikroklimas wird nun eine Allee umgesetzt. Dementsprechend wird diese im folgenden Varian-

tenvergleich berücksichtigt. 

 

 

Abbildung 7: Querschnitt Quartiergestaltungsplan  
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3.2 Variantenvergleich, Varianten 1-4 

Variante 1, Verbreiterung Mehrzweckstreifen auf 2.50m 

Der Mehrzweckstreifen ist mit 2.00m dimensioniert worden. Dabei handelt es sich um den Mini-

malwert bei Veloquerungen. Gemäss der VSS-Norm 40 215 sollte die Breite 2.50m betragen. Da-

mit bleibt einerseits mehr Raum zur Querung für Velofahrer und andererseits könnte die Vorsor-

tierung für grössere Fahrzeuge wie Lastwagen verbessert werden. Im Gegensatz zur Variante 0 

beträgt der Gebäudeabstand neu 5.75m. 

 

 

Abbildung 8: Querschnitt Variante 1 
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Variante 2, Veloweg separiert 

In der Variante 2 wird die Veloführung verändert. Diese verläuft nun separiert entlang der Ge-

bäude. Dargestellt ist die Variante mit Gegenverkehr, wobei auch Einrichtungsverkehr für die Ve-

lofahrer vorstellbar ist (siehe Anhang Variante 2A). Dies hätte Auswirkungen auf die Sichtweite 

bei den Einmündungen, welche vergrössert werden müssten. Folglich wäre die geplante Gebäude-

disposition nicht möglich. Im Weiteren wird die Durchlässigkeit für die Velofahrer eingeschränkt. 

 

 

Abbildung 9: Querschnitt Variante 2  
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Variante 3, Kernfahrbahn 

Es wird eine Kernfahrbahn mit insgesamt 8.50m erstellt. Der Fahrbereich beträgt 5.50m und es 

werden 1.50m breite Velostreifen markiert. Bei den Querungen wird eine Fussgängerschutzinsel 

benötigt. Bei einer Durchfahrtsbreite von 3.60m und einer Fussgängerschutzinsel von 2.00m wer-

den beidseitig 0.35m benötigt. Die Folge ist kein einheitlicher Strassenraum. Im Weiteren ist der 

Querschnitt unter Berücksichtigung des öffentlichen Verkehrs bei weniger als einem DTV von 

10'000 Fz. geeignet. 

Im Anhang ist noch eine Variante 3A mit 4.50m Kernfahrbahn dargestellt. Diese Variante wäre 

nur bis einer geringen Verkehrsbelastung DTV möglich und folglich muss diese verworfen werden. 

 

 

Abbildung 10: Querschnitt Variante 3 
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Variante 4, Mischverkehr 

Die Velofahrer werden im Mischverkehr geführt. Der Mehrzweckstreifen wird neu mit 2.50m 

Breite dimensioniert. Der Fahrbereich beträgt 3.50m und es werden keine Velostreifen markiert. 

Ein Überholvorgang ist für Personenwagen gemäss der VSS-Norm 40 215 möglich. Wenn ein 

Lastwagenfahrer oder der Buschauffeur den Velofahrer überholt, muss er den Mehrweckstreifen 

nutzen. Gemäss der VSS-Norm 40 215 werden keine Masse zwischen 3.50m und 4.20m empfoh-

len. 

 

 

Abbildung 11: Querschnitt Variante 4  
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4 Betriebs- und Gestaltungskonzept 

4.1 Abschnittsbildung / Querschnitt  

Es sind verschiedene Varianten skizziert worden. Um den quartierfremden Durchgangsverkehr 

auf einem Minimum reduzieren zu können, soll in Kombination mit dem Querschnittsaufbau die 

Geschwindigkeit reduziert werden. 

Als Entwurfsgrundlage dient die Abschnittsbildung des Szenarios 2. Aufgrund der zu erwartenden 

Entwicklung unter Berücksichtigung des Strassennetzes mit Sumpfstrasse ist das Szenario 2 ziel-

führend. Bei den Eingangsabschnitten der Chollerstrasse wird der Querschnitt in Anlehnung an 

jenen gemäss Quartiergestaltungsplan umgesetzt (Variante 0). In diesem Zusammenhang bildet 

auch der geplante Kreisel beim Knoten Chollerstrasse / Stumpfstrasse eine Geschwindigkeitsre-

duktion. Auf dem Abschnitt mit dem neuen Kreisel Sumpfstrasse bis zum Chamer Veloweg wird in 

Kombination mit einem Niedriggeschwindigkeitsregime (z.B. Tempo-30-Zone oder abweichende 

Höchstgeschwindigkeit 30) der Querschnitt Variante 4 umgesetzt. Im Grundsatz ist der gleiche 

Querschnitt auch für den Abschnitt Mitte mit der Platzverzahnung möglich. Auf diesem Abschnitt 

ist jedoch eine andere Materialisierung und die Einführung eines Niedriggeschwindigkeitsregimes 

zum Beispiel eine Begegnungszone geplant. Zur Geschwindigkeitsreduktion sind Vertikalversätze 

vorgesehen. 

Niedriggeschwindigkeitsregime – Tempo 30  

Es wird noch offengelassen, ob die Übergangsbereiche als Tempo-30-Zone oder als abweichende 

Höchstgeschwindigkeit 30 km/h signalisiert werden. Eine Tempo-30-Zone hat gegenüber einer auf 

30 km/h signalisierten abweichenden Höchstgeschwindigkeit den Vorteil, dass die Signalisation 

des Geschwindigkeitsregimes lediglich bei den Zoneneingängen zu erfolgen hat und es bei den 

seitlichen Zugängen in die Chollerstrasse keine Wiederholung braucht. Weiter gilt mit einer 

Tempo-30-Zone auch auf den Seitenstrassen/Erschliessungskorridore im Bereich der Zone das glei-

che Geschwindigkeitsregime, ohne dass dieses erneut signalisiert werden muss. Handelt es sich 

jedoch bei den seitlichen Strassen um Grundstückszufahrten, so muss die Signalisation bei einer 

abweichenden Höchstgeschwindigkeit 30 nicht wiederholt werden. Das Niedriggeschwindigkeits-

regime wird so gestaltet, dass es der angestrebten Qualität des Raumes entspricht und der Fahr-

zeugführer erkennt, dass er sich in einem Gebiet mit vielfältigen Nutzungsansprüchen befindet. Es 

gilt das Prinzip der Koexistenz, der gegenseitigen Rücksichtnahme. Somit ist für den Fussverkehr 

das Queren überall möglich und Velostreifen sind nicht erforderlich. Mit dem Querschnitt gemäss 

Variante 4 wird die Querungsdistanz von 4.50m auf 3.50m reduziert und so die Durchlässigkeit 

für den Fussverkehr verbessert. 

In Tempo-30-Zonen gilt grundsätzlich Rechtsvortritt. Da jedoch die Chollerstrasse als verkehrsori-

entierte bzw. vortrittsberechtigte Nebenstrasse bezeichnet werden kann und die seitlichen Stras-

sen eher als Grundstückszufahrten zu verstehen sind, sind die Einmündungen in die Chollerstrasse 

trotz Tempo-30-Zone vortrittsbelastet. Denn gemäss der Signalisationsverordnung kann die Be-

hörde eine vom gesetzlichen Rechtsvortritt abweichende Regelung verfügen, sofern die Strassen- 

und Verkehrsverhältnisse dies erfordern, namentlich wo Nebenstrassen von unterschiedlichem 
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Ausbau und unterschiedlicher Bedeutung zusammentreffen. So werden auch die Erschliessungs-

korridore zukünftig auch die Adressierung Chollerstrasse haben und keine neue Strassenbezeich-

nung. Dies ist ein weiterer Grund zum Verzicht auf Rechtsvortritt. Bei einer abweichenden Höchst-

geschwindigkeit 30 stellt sich die Frage des Rechtsvortritts nicht. 

Niedriggeschwindigkeitsregime – Begegnungszone 

Die genaue Ausgestaltung des mittleren Abschnitts wird zu einem späteren Zeitpunkt bzw. mit 

der Realisierung der angrenzenden Überbauungen definiert. Um die Verzahnung sicherzustellen 

ist eine einheitliche Materialisierung zu wählen. Zudem muss eine grosse Durchlässigkeit im Stras-

senraum sichergestellt werden. 

Kreisel Knoten Chollerstrasse/Sumpfstrasse 

Für den Knoten Chollerstrasse/Sumpfstrasse ist der Bau eines Kreisels mit einem Durchmesser 

von 28m vorgesehen. Wie im Betriebs- und Gestaltungskonzept dargestellt, ist der Kreisel für den 

Busverkehr befahrbar und kann in die bestehende Situation integriert werden, ohne dass für die 

angrenzenden Grundstücke der Landbedarf sehr hoch ist. Hingegen wäre bei einem dreiarmigen 

(mit Lichtsignalanlage geregelten) Knoten eine Vorsortierung erforderlich. Diese würde die Zu-

gänge zu den Grundstücken 3766 und 4129 einschränken und ist deshalb ohne grössere planeri-

sche Eingriffe nicht möglich. 

Ein Kreisel ist sinnvoll, wenn man die Knotenabfolge betrachtet, da der Knoten Chollerstrasse/ 

Steinhauserstrasse auch mit einem Kreisel geregelt ist. Weiter verdeutlicht ein Kreisel die für die 

Chollerstrasse gewählte Abschnittsbildung. Zudem hat der Kreisel auf der Chollerstrasse eine ge-

schwindigkeitsreduzierende Wirkung und trägt zur Verkehrsberuhigung bei. Ein weiterer Vorteil 

ist, dass der Kreisel die Anbindung zum Arbeitsplatzgebiet Steinhausen verbessert und allgemein 

eine hohe Leistungsfähigkeit aufweist.  

4.2 Mehrzweckstreifen 

Die Fahrbahn der Chollerstrasse wird entlang der gesamten Länge mit einem mittigen Mehr-

zweckstreifen ausgestaltet. Im Niedriggeschwindigkeitsregime – Tempo 30 hat der Mehrzweck-

streifen eine Breite von 2.50m, im restlichen Perimeter beträgt die Breite 2.00m. Poller auf dem 

Mehrzweckstreifen vermeiden, dass dieser, ausser im Bereich von Einmündungen, vom motorisier-

ten Verkehr benutzt wird. Ein Mehrzweckstreifen hat den Vorteil, dass er dazu dient, für den Fuss-

verkehr ein flächiges Queren zu ermöglichen. Die Fahrstreifen können einzeln bzw. in zwei Schrit-

ten überquert werden, somit steigt die Sicherheit für den Fussverkehr. Weiter dient der Mehr-

zweckstreifen auch als Querungshilfe für den Veloverkehr und zur Vorsortierung für linksabbie-

gende Fahrzeuge.  

Der Mehrzweckstreifen soll durch eine andere Materialisierung und durch einen Niveauunter-

schied (z.B. mittels Schrägstein) eindeutig von den Fahrstreifen abgegrenzt werden. Die exakte 

Ausgestaltung des Mehrzweckstreifens ist jedoch Teil der späteren, konkreteren Planung. 
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4.3 Öffentlicher Verkehr 

Bushaltestellen 

Gemäss den Vorgaben im QGP werden zwei Haltestellen pro Richtung auf der Chollerstrasse vor-

geschlagen. Bei der Anordnung der Haltestellen wurde beachtet, dass einerseits ein zweckmäs-

sige Haltestellenabstand von 300 m nicht unterschritten wird und andererseits der Verkehrsfluss 

auf den angrenzenden Strassen nicht behindert wird. Zudem ist der Standort der Haltestellen je-

weils in Abstimmung mit dem Fuss- und Velowegnetz festgelegt worden. Mit der im BGK vorgese-

henen Anordnung der Haltestellen kann von jedem Ausgangspunkt im Perimeter eine Bushalte-

stelle innerhalb von maximal 300 m erreicht werden. Diese Haltestellen sind jeweils 25.00m lang 

(Doppelgelenkbus), behindertengerecht und mit einem Buswarteunterstand ausgestattet. Die An-

ordnung der Poller auf dem Mehrzweckstreifen sorgt dafür, dass haltende Busse nicht überholt 

werden können. 

Auswirkungen der neuen Strassenführung auf den ÖV (Verlustzeit) 

Das Verkehrsmodell des Kantons Zug zeigt, dass auf der Chollerstrasse die Verkehrsmenge auf 

rund 10'000 Fahrzeuge DTV ansteigt. Es ist somit davon auszugehen, dass sich die Verlustzeit für 

den ÖV durch die Transformation des Gebietes nicht stark verändern bzw. vergrössert wird. Beim 

Knoten Chollerstrasse/Sumpfstrasse soll ein Kreisel gebaut werden. Grundsätzlich ist die Kapazi-

tät eines mit einem Kreisel geregelten Knotens grösser, als bei der heutigen, im Rechtsvortritt ge-

regelten Knotenform. Gemäss der Leistungsbeurteilung im Verkehrsgutachten ist die Verkehrs-

qualität beim Kreisel Sumpfstrasse sehr gut. Es sind Fahrbahnhaltestellen vorgesehen und damit 

ist der Bus jeweils Pulkführer, was bezüglich Buspriorisierung von Vorteil ist. 

Künftig soll der Bus über die Chollerstrasse geführt werden. Dann ist ein neues Betriebskonzept 

auszuarbeiten und die Umlaufzeit muss – unter der Berücksichtigung der Entwicklungen im Ge-

biet Chollerstrasse – neu berechnet werden. Dieser Schritt erfolgt in der späteren, konkreteren 

Planungsphase. Grundsätzlich ist jedoch der Kanton bei den Anschlussknoten ans übergeordnete 

Verkehrsnetz verantwortlich, dass der Bus angemessen bevorzugt wird. Durch die Lichtsignalan-

lage Chamerstrasse / Chollerstrasse ist dies betrieblich möglich. Für den Kreisel Stein-

hauserstrasse / Chollerstrasse zeigt die Leistungsbeurteilung im Betriebszustand 2040 ein gute 

Verkehrsqualität (siehe Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan). 

4.4 Anlieferung 

Die Anlieferung wird über die Erschliessungskorridore im Einbahnverkehr abgewickelt (gemäss 

QGP). Die detaillierte Linienführung wird mit der Überbauung der einzelnen Baufelder definiert. 
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4.5 Unterführung 

Zur Dimensionierung der Unterführung ist die VSS-Norm 40 246a massgebend. Die Länge Hinter-

kante der Kolonnade (vgl. neue Arkadenbaulinie in den Situationsplänen; Plan Nrn. 7519.1 bis 

7519.5) beträgt 31m und somit handelt es sich um die Tunnellänge. Wird die Vorderkante der 

Kolonnade (vgl. neue Zwangsbaulinie in den Situationsplänen; Plan Nrn. 7519.1 bis 7519.5) be-

rücksichtigt, so beträgt die Tunnellänge 23m. Gemäss der folgenden Tabelle beträgt die minimale 

lichte Breite bei 31m > 7.40m (interpoliert) und bei 23m > 5.20m (interpoliert). 

 

 

Tabelle 1: Vorgaben gemäss der VSS-Norm 40 246a 

Die Höhe beträgt gemäss Norm bei 15....20m: 2.8....3.0m und wenn die Länge > 25m ist sind es 

3.5m. Anzustreben ist ein Gefälle von 6%. Alternativ können die ersten 20 bis 25m mit 8 .... 10% 

dimensioniert werden. 

Als Vergleich folgende Beispiele: 

- Unterführung Stadtbahnhaltestelle Lindenpark Länge 22m, Breite ca. 6m 

- Unterführung Schleifiweg Nordstrasse Länge ca. 15m, Breite ca. 4m 

- Unterführung Brunnmatt 1 Länge ca. 24m, Breite 6m 

- Unterführung Brunnmatt 2 Länge ca. 36m, Breite 4.5m 

 

Aufgrund der vorliegenden Situation wurde folgende Dimensionierung gewählt: 

- Lichte Breite 6.00m 

- Lichte Höhe 3.00m (zusätzliche Konstruktionshöhe 1.00m), erste 20m mit 10%, Restlänge von 

33m mit 6% 
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Anbindung der Veloführung an die Chollerstrasse: 

Damit auch eine komfortable Verbindung Richtung See gewährleistet wird eine oberirdische An-

bindung für den Veloverkehr an die Chollerstrasse erstellt. Diese Querung befindet sich nordöst-

lich der Unterführung. 

4.6 Fläche für Parkierung, Güterumschlag usw. 

Auf Teilabschnitten sind entlang der Chollerstrasse Längsparkplätze vorgesehen. Diese werden 

öffentlich sein und stehen den Besuchern / Kunden zur Verfügung. Die Längsparkfelder haben ei-

nen Abstand von 0.50 m zum Fahrbahnrand. Gemäss QGP sind zudem in den seitlichen Erschlies-

sungsstrassen weitere Parkfelder vorgesehen. Die für das Parkieren ausgewiesenen Flächen die-

nen ausschliesslich der Kurzzeitparkierung, und können unter anderem auch als Mobility-Parkfel-

der, Taxi-Parkfelder, Gehbehindertenparkfelder oder für den Güterumschlag genutzt werden. Aus-

serhalb der markierten Parkfelder ist das Parkieren nicht erlaubt. 

4.7 Öffentliche Veloabstellplätze 

Etwa alle 100 m sind sichere und komfortable öffentliche Veloabstellplätze vorgesehen. Bei Be-

darf kann in Ergänzung mit Bauten im Strassenraum (Buswarteunterstand usw.) eine Überdach-

ung der Veloabstellanlagen umgesetzt werden. Sonst ist keine Überdachung der öffentlichen Ve-

loabstellplätze vorgesehen. Der exakte Standort dieser Abstellplätze und deren konkrete Ausge-

staltung ist mit den weiteren Planungsschritten unter Berücksichtigung der einzelnen Baufelder zu 

evaluieren. Diese sollen sich jedoch möglichst nahe bei den Hauszugängen befinden.  

4.8 Veloführung Alltagsverkehr 

Auf den Eingangsabschnitten wird der Querschnitt gemäss Quartiergestaltungsplan QGP umge-

setzt. Der Mehrzweckstreifen ist 2.00m breit. Der Fahrbereich ist 3.00m breit und zusätzlich ste-

hen jeweils 1.50m breite Velostreifen zur Verfügung. Auf den Abschnitten mit den höchsten Ver-

kehrsbelastungen stehen den Velofahrern Velostreifen zur Verfügung.  
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In den Bereichen mit dem Niedriggeschwindigkeitsregime ist der Fahrbereich 3.50m breit und der 

Mehrzweckstreifen wird von 2.00m auf 2.50m verbreitert. Velostreifen sind typische Elemente bei 

verkehrsorientierten Strassen und somit bei Tempo 30 nicht vorgesehen. Mit den 3.50m können 

Personenwagen die Velofahrer trotzdem innerhalb des Fahrstreifens überholen. Dieser Abschnitt 

ist insgesamt rund 570m lang. In vertretbaren Abständen soll das Überholen der Lastwagen / 

Bus ermöglicht werden. Dies ist von folgenden Faktoren abhängig: 

 

Veloverkehrsaufkommen 

Das Befahren der Chollerstrasse soll für den Veloverkehr auch ermöglicht werden, jedoch eine 

untergeordnete Bedeutung haben. Auf der Seite Lorzenpark wird parallel eine zusätzliche, attrak-

tive Veloverbindung angeboten. Vor diesem Hintergrund wird das Veloverkehrsaufkommen nicht 

sehr hoch sein. Die Chollerstrasse dient der Erschliessung der angrenzenden Nutzungen insbeson-

dere für den Pendlerverkehr. 

 

Verkehrsaufkommen MIV / Lastwagen und Bus 

Auf der durchgehenden Chollerstrasse wird langfristig bei einem Vollausbau eine Verkehrsmenge 

von 8'500 bis 10'500 Fahrzeuge pro Tag erwartet. Ein ÖV-Angebot ist vorgesehen und aufgrund 

der Nutzungen muss auch von einem Anteil Lastwagenverkehr ausgegangen werden. Der Ab-

schnitt ohne Velostreifen ist rund 570m lang. Unter Berücksichtigung der signalisierten Geschwin-

digkeit von 20, bzw. 30 km/h benötigt der motorisierte Verkehrsteilnehmer rund eine Minute für 

diesen Abschnitt. Wenn nun mal ein Lastwagen oder Bus nicht den Velofahrer überholen kann, so 

ist dies vertretbar. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich auf dem Abschnitt eine Bushalte-

stelle befindet. Zudem nimmt der Anteil an E-Bikes ständig zu. Diese sind auf den Abschnitten mit 

Niedriggeschwindigkeitsregime mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs wie der motorisierte 

Verkehr. Somit behindern sie den Verkehrsablauf nicht und müssen auch nicht überholt werden. 

 

Geschwindigkeitsniveau / Geschwindigkeitsdifferenz / Strassenlängsneigung 

Auf den Abschnitten wird ein Niedriggeschwindigkeitsregime Tempo 30 bzw. Tempo 20 einge-

führt. Folglich ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem motorisierten Verkehr und dem 

Veloverkehr gering bzw. bei E-Bikes nicht vorhanden. Deshalb wird in Tempo-30-Zonen grundsätz-

lich die Führung im Mischverkehr angestrebt. Velostreifen sind typische Elemente bei verkehrsori-

entierten Strassen und sind somit nicht in einer Tempo-30-Zone umzusetzen. Zudem kann so die 

Querungsdistanz über die Chollerstrasse für den Fussverkehr verkürzt werden. Die Strasse hat 

keine Längsneigung und folglich können die Velofahrer den Abschnitt mit einer angemessenen 

Geschwindigkeit befahren. 
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4.9 Veloführung Freizeitverkehr 

Die neue Veloführung wird optimal an das übergeordnete Velonetz angebunden. Der Perimeter 

kann sowohl in Nord-Süd Richtung sowie zwischen West und Ost mehrheitlich hindernisfrei durch-

quert werden. Mit dem Bau des Parkquai wird die heutige Veloführung beim Lorzenweg aufgeho-

ben und im Park eine 3.50m breite Velo- und Fusswegverbindung geschaffen. Diese Breite ent-

spricht den Standartmassen des Kantons Zug für einen Zweirichtungsveloweg mit Fussverkehr. 

Gemäss der VSS-Norm SN 40 201 «Geometrisches Normalprofil» ist mit dieser Breite der Begeg-

nungsfall Velo/Velo/Fussgänger bzw. Fussgänger/Fussgänger/Velo problemlos möglich. Zudem 

entspricht dieses Mass gemäss dem Forschungsprojekt des Bundes «Grundlagen für die Dimensio-

nierung von sicheren Veloverkehrsanlagen» einem Zweirichtungsveloweg mit einem mittleren bis 

hohen Veloverkehrsaufkommen und einem mittleren Fussverkehrsaufkommen. Denn für den Fuss-

verkehr ist sowohl entlang der Chollerstrasse, als auch entlang der Lorze eine alternative Wegfüh-

rung vorhanden. 

4.10 Sitzelemente im Strassenraum 

In regelmässigen Abständen sollen Sitzelemente entlang der Chollerstrasse zum Verweilen einla-

den bzw. eine kurze Pause ermöglichen. Die Elemente dienen auch dazu, den Strassenraum zu 

strukturieren und um das Fremdparkieren ausserhalb der markierten Parkfelder zu vermeiden. 

Der exakte Standort und die Art der Sitzelemente sind mit den weiteren Planungsschritten zu eva-

luieren. 

4.11 Beleuchtung 

In einem Abstand von rund 30 bis 40m sind Leuchten eingetragen worden. Die genaue Umset-

zung der Beleuchtung und die Standorte sind im Rahmen des Vorprojekts festzulegen. Gemäss 

derzeitigem Planungsstand und in Abstimmung mit den Werken werden in einer ersten Etappe 

auf dem Mehrzweckstreifen die Leuchten erstellt. Langfristig sind Hängeleuchten geplant. 

4.12 Öffentliche Bereiche 

Zwischen dem Knoten mit der Chamerstrasse und dem Kreisel mit der Sumpfstrasse ist der Stras-

senraum der Chollerstrasse bis an die Baufelder (Vorderkante Arkade) als öffentliche Fläche aus-

gewiesen. Beim Platz zieht sich der öffentliche Bereich gleich – also parallel zum Fahrbahnrand – 

weiter. Im Perimeter der Gemeinde Steinhausen ist ein 2.00m breites Trottoir entlang der 

Chollerstrasse im BGK als öffentliche Fläche ausgewiesen. Zwischen dem Kreisel Sumpfstrasse 

und dem Kreisel mit der Steinhauserstrasse geht die öffentliche Fläche bis 5.00m ab der jeweili-

gen Hinterkante der Chollerstrasse. Insbesondere beim Platz kann der öffentliche Bereich durch 

die Möblierung vom privaten Bereich abgegrenzt werden. Die konkrete Abgrenzung der öffentli-

chen Bereiche erfolgt im Rahmen von weiteren Planungsinstrumenten wie z.B. mit dem Perimeter-

plan, bzw. im Rahmen des konkreten Strassenprojektes. 
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4.13 Erschliessungskorridore 

Gemäss dem Erläuterungsbericht zum QGP dienen die Erschliessungskorridore der Ein- und Aus-

fahrten in die Tiefgaragen, der Anlieferung und dem Güterumschlag. Die Seitenräume werden 

auch für die Parkierung, die Entsorgung oder als Veloabstellplätze genutzt. Die Fahrbahnbreite ist 

auf 5.20m dimensioniert, was den Begegnungsfall Lastwagen/Personenwagen bei 30 km/h und 

der Erschliessungskorridor bietet beidseitig einen mindestens 2.00m breiten Fussgängerbereich. 

Die Durchfahrt zum Park- und Landquai wird organisatorisch unterbunden und ist dem Anliefe-

rungsverkehr vorbehalten. Das Wenden für Personenwagen wird mit einem Wendehammer er-

möglicht. 

4.14 Poller 

Im Bereich der Erschliessungskorridore und mittig auf dem Mehrzweckstreifen werden Poller an-

geordnet. Die Poller auf dem Mehrzweckstreifen schützen querende Fussgänger bzw. den linksab-

biegenden Verkehr und verhindern Überholmanöver von Motorfahrzeugen. Die Poller werden 

etwa alle 10m angeordnet und können auch mittels der Beleuchtung umgesetzt werden. Um Ab-

biegebeziehungen im Bereich der Erschliessungskorridore zu ermöglichen, werden dort keine Pol-

ler gesetzt. Die Erschliessungskorridore werden jedoch jeweils mittels Poller vom Trottoir bzw. der 

übrigen Fläche abgegrenzt. Gleichzeitig dienen die Poller seitlich der Erschliessungskorridore und 

entlang von der Fahrbahn in der Begegnungszone auch als Führungselement für (ein- und abbie-

gende) Fahrzeuge und um den öffentlichen Bereich vom privaten abzugrenzen. Bei den Bushalte-

stellen werden die Poller als Überholschutz ausgestaltet, damit wartende Busse nicht überholt 

werden können. 

4.15 Entsorgung 

Die Entsorgung erfolgt anhand von Unterflurcontainern (UFC) in den Erschliessungskorridoren. 

Die Standorte im Perimeter wurde mit der Abteilung Tiefbau abgesprochen Bei der Ausführung 

der Container ist die Wegleitung «Unterflurcontainer» für Hauskehricht» hinzuzuziehen. Die Festle-

gung des exakten Standorts der jeweiligen UFC ist Teil der späteren Planung. 
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A Variantenvergleich 

 

Variante 2A 

 

 

Variante 3A 
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Anhang        A3 

B Auswertung Stellungnahmen 
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